
 

25.11.2011 

 
 
 
 
 
In Zusammenarbeit mit: 

 
 
 
 

 
4-Tages-Seminar 16./17./23./24.02.2012 
 
Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht – Einführung und Grundzüge /  
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung 
 
 
 
Inhalt 
 

 Die Aufgaben und Kompetenzen von KES-Behörden und Berufsbeiständinnen und -
beiständen 

 Kennen und Anwendung der neuen Erwachsenenschutzmassnahmen 
 Grundzüge zur Führung der Massnahmen im neuen Recht 
 Mitwirkung der KES-Behörde, zustimmungsbedürftige Geschäfte 
 Die Verantwortlichkeit nach neuem Recht 
 Die Verfahrensleitung und Verfahrensgrundsätze nach neuem Recht 
 Die Übergangsbestimmungen 
 Neuorganisation der KES-Behörden nach den kantonalen Vorgaben 
 Abklärungsaufgaben und –stellen 
 Umgang mit Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung (eigene Vorsorge) 
 Massnahmen von Gesetzes wegen für urteilsunfähige Personen (allgemein, bei medizini-

schen Massnahmen und bei Aufenthalt in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen 
 Änderungen im Kindesrecht und Kindesschutz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressort Vormundschaft 
FachbereichVormundschaftswesen 
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Zielgruppe 
 
Mitarbeitende von Vormundschaftsämtern, Vormundschaftsbehörden, Amtsvormundschaften 
und Sozialdiensten, welche ihren künftigen Aufgabenbereich in einer KES-Behörde, im KES-
Sekretariat, im Abklärungsdienst oder in der Berufsbeistandschaft sehen oder sich über die Neu-
erungen informieren wollen.  
 
Mitglieder und Mitarbeiter/innen der KES-Behörden und KES-Sekretariate, Berufsbeistände. 
 
 
Ziele des Seminars 
 
Die Teilnehmenden kennen die neuen Erwachsenenschutzmassnahmen und sie werden mit der 
Schulung befähigt, die Überführung von den bisherigen Massnahmen zu den neuen, massge-
schneiderten Massnahmen vornehmen zu können. Sie kennen sämtliche Neuerungen des KES-
Rechts von der eigenen Vorsorge über die Massnahmen von Gesetzes wegen für urteilsunfähige 
Personen bis hin zu den behördlichen Massnahmen. Sie kennen die Inhalte und den Umgang mit 
Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag.  
 
Erhöhung der Handlungs- und Fach- sowie Reflexionskompetenz für die Praxis. 
 
 
 
Methodik-Didaktik, Lehr- und Lernformen 
 

 Kurz- und Inputreferate und Beantwortung von Fragen 
 Fallbeispiele zur Überführung in die neuen Erwachsenenschutzmassnahmen 
 Diskussion und Auseinandersetzung mit der neuen Gesetzgebung 
 Erarbeitung in Gruppen  

 
 
 
 
Kursdaten: Donnerstag, 16. Februar 2012, 08.30 – 17.00 Uhr 
 Freitag, 17. Februar 2012, 08.30 – 17.00 Uhr 
 Donnerstag, 23. Februar 2012, 08.30 – 17.00 Uhr 
 Freitag, 24. Februar 2012, 08.30 – 17.00 Uhr 

Ort: Gossau SG, Andreaszentrum, Bahnhofstrasse 7 
Kosten: CHF 1‘520.00 inkl. Kursunterlagen, gesamte Verpflegung am Kurstag 
Anmeldung: bis 16. Januar 2012  
 
 
 
 
 
 
Kursleitung 
 
Edwin Bigger 
Rechtsagent und Familienrichter, Fachdozent AKADEMIE St. Gallen und FHS Rorschach  
 
Markus Riz 
Rechtsagent und Coach, Fachdozent AKADEMIE St. Gallen, FHS Rorschach und FHS Luzern 
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RGB Rechts- und Gemeindeberatung 
Sonnenbühlstr. 3, 9200 Gossau, www.rgb-sg.ch   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anmeldung für: Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 

 

16./17./23./24.02.2012, 08.30 - 17.00 Uhr, Kosten Fr. 1‘520.00 pro Person 
 
 
 
Anzahl Teilnehmer/in:   Name / Vorname        

    Name / Vorname        

    Name / Vorname        
 
 
Die Rechnung und Korrespondenz schickt die RGB an folgende Adresse: 
 
Privat / Firmenbezeichnung           

Strasse     PLZ / Ort       

Telefon     E-Mail        
 
Der Eingang Ihrer Anmeldung/en erhalten Sie innert 3 Wochen per E-Mail oder per Post bestätigt. Sollte 
die Bestätigung ausbleiben bitten wir Sie sich telefonisch bei RGB 071 383 31 66 zu melden, vielen Dank. 
  
Bei Absage oder nicht erscheinen (an) der Weiterbildung werden Ihnen Annullierungsspesen verrechnet: 
Anmeldedatum – 30 Tage vor Kursbeginn Fr. 60.— Bearbeitungsgebühr / 30 - 0 Tage vor Kursbeginn 50%, 
bei Fernbleiben ohne Ihre Abmeldung 100% der Kurskosten. 
 
 
Datum      Unterschrift       
 
 
Anmeldung elektronisch an:  mirjam.bigger@rgb-sg.ch   
 
 
per Fax:     071 383 45 89 
 
 
oder per Post an: RGB Rechts- und Gemeindeberatung 
 Mirjam Bigger 
 Sonnenbühlstrasse 3 
 9200 Gossau SG 

Sonnenbühlstrasse 3, 9200 Gossau 
www.rgb-sg.ch 

 
 

Bigger Mirjam 
Kursverantwortliche 

Fax +41 71 383 31 66 
mirjam.bigger@rgb-sg.ch 

 


